
 

Wahlbelehrung zur 
Europawahl am 

26.05.2019 
(Urnenwahl) 



 

Organisatorisches 
 

 Ausstattung Wahlvorstand 
unterschreiben und liegen lassen. 

 Anwesenheitsliste unterschreiben und 
weiterreichen. 

 Hinweisblatt der zuständigen Abnahme 
ist in der WV-Mappe enthalten. 

 Verpflichtungserklärung und 
Zehrgeldliste sind im Wählerver-
zeichnisordner abgeheftet (bitte 
unterschreiben lassen).  

 Wahlhelferbestätigungen sind 
ebenfalls im Ordner abgeheftet (bitte 
aushändigen). 

 Rathaus ist am Wahltag nur über den 
Haupteingang bzw. über die 
Tiefgarage erreichbar. (Seitentüren 
sind geschlossen). Evtl. benötigte 
Auslasstickets sind an der Information 
erhältlich. 

 Bei Problemen während des 
Wahltages Wahlamt 45-444 anrufen 
 

 



 

 

Wichtig: Von 08.00 – 18.00 Uhr müssen mindestens 3, während der 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses grundsätzlich alle, 

jedoch mindestens 5 Wahlvorstandmitglieder anwesend sein – darunter 

jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter. 



 

 

Allgemeine Vorbereitungen vor Beginn der Wahlhandlung 
 
 

 Prüfung auf Einhaltung der „sog. befriedeten Zone“. 
Während der Wahlzeit ist in und an dem Gebäude, in dem 
sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem 
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler 
verboten. 
 

 Ausschilderung zum bzw. des Wahlraums 
(Hinweisschilder siehe Wahlvorstandsmappe) 
 

 Wahlbekanntmachung und Stimmzettelmuster im 
Eingangsbereich anbringen. 
 

 Hinweisschild „Fotografieren und Filmen verboten“ und 
“Hinweis Stimmzettellochung“ anbringen. 
 

 Wahlbeobachter können im Wahllokal erscheinen und die 
komplette Wahlhandlung einschließlich der Auszählung 
verfolgen. Ein Merkblatt über den Umgang mit 
Wahlbeobachter befindet sich im weißen 
Wahlvorstandsordner sowie unter Nr. 1.3 und 2.1 der 
Wahlanweisung. 
 
 

 



 

 
 

Zu Nr. 2.5 Sollte eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses erforderlich sein, erhält 

das betreffende Wahllokal eine entsprechende Mitteilung. 

 



 

 

 

Zu Nr. 2.6 Es wurden bereits Wahlscheine für ungültig erklärt und ein Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine erstellt. 
Die Mitteilung der für ungültig erklärten Wahlscheine befindet sich im Wählerverzeichnisordner. Bitte wie oben beschrieben 

ausfüllen und das Verzeichnis dieser Niederschrift als Anlage beifügen. 

 



 

Vorgänge im Wählerverzeichnis 
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Wahlbezirk 001: Test 

      

Wahlberechtigter geb. Stimmabgabe 
Europawahl 

Bemerkung Nr. 

Mustermann, Max 
Teststr. 1 

01.01.2000   120 

 

Im Wählerverzeichnis eingetragene Person  

Wahlbezirk 001: Test 

Wahlberechtigter geb. Stimmabgabe 
Europawahl 

Bemerkung Nr. 

Mustermann, Max 
Teststr. 1 

01.01.2000 W Wahlschein 
25.04.2019 
Birzer 

120 

 

Im Wählerverzeichnis eingetragene Person – Briefwahl beantragt - evtl. 

Abstimmung im Wahllokal nur mit Abgabe des Wahlscheines möglich. 

 

 

Wahlbezirk 001: Test 

Wahlberechtigter geb. Stimmabgabe 
Europawahl 

Bemerkung Nr. 

Zimmer, Josef 
Teststr. 1 

01.01.2000   900 

Altmann, Max 
Teststr. 2 

01.01.1938  Eintrag (Antr.) 
02.05.2019 
Birzer 

901 

Nachträglich in das Wählerverzeichnis aufgenommene Personen stehen 
am Ende des Wählerverzeichnisses. 
 
 



 

Wahlbezirk 001: Test 

 

Wahlberechtigter geb. Stimmabgabe 
Europawahl 

Bemerkung Nr. 

Mustermann, Max 
Teststr. 1 

01.01.1932 gestrichen Streichung 
24.04.2019 
Birzer 

120 

 

Person wurde aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. Es ist keine 
Stimmabgabe möglich, auch nicht, wenn die Person eine 
Wahlbenachrichtigung vorlegt. 
 
 

 

 

Wichtig: Auswirkung der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrechtsausschluss für 

Betreute in allen Angelegenheiten bei der Europawahl vom 

15.04.2019 

Personen mit Betreuer für alle Angelegenheiten haben unter bestimmten 

Umständen die Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen. Das 

Wählerverzeichnis war aber nicht von Amts wegen zu berichtigen. 

Die Personen bzw. die Betreuer sind an das Wahlamt zu verweisen. 

 



 

 

Die Wahlbenachrichtigungen werden einbehalten. 

 



 

Verlauf der Abstimmung 
 

 Wahlberechtigung prüfen anhand von 
Wählerverzeichnis und Wahlbenach-
richtigung (alternativ: Wählerver-
zeichnis und Personalaus-
weis/Reisepass oder Wählerver-
zeichnis und persönlich bekannt). 

 

 Wahlbenachrichtigungen werden 
einbehalten (können unverpackt in den 
Klappkorb gelegt werden).  
 

 Hilfsperson ist zulässig (siehe Nr. 1.4.4 
der WA1). 

 

 Sollte jemand den Stimmzettel 
verschreiben - auf Verlangen neuen 
Stimmzettel aushändigen, alten 
vernichten (lassen). 

 

 Wahlurne erst nach der Prüfung des 
Stimmrechts freigeben. 
 

 Vermerk der Stimmabgabe im 
Wählerverzeichnis (roter Stift => 
leichter zu zählen). 



 

 
 

Hinweis: Wahlschein muss nicht vom Sachbearbeiter 
unterschrieben sein. 



 

Wählen mit Wahlschein 
 

 Das Verzeichnis der für ungültig 
erklärten Wahlscheine (Nr. 5 im 
weißen Ordner Wählerverzeichnis) ist 
zu beachten. 
 

 Der Wahlschein ist im Landkreis  
Schwandorf gültig. Es können also 
auch Wahlscheinwähler von anderen 
Stimmkreisgemeinden im Landkreis 
Schwandorf wählen. 

 

 Ist im Wählerverzeichnis ein „W“ 
eingetragen, darf der Stimmberechtigte 
nur gegen Vorlage des Wahlscheins 
wählen! 

 

 Rote Wahlbriefe dürfen nicht 
entgegengenommen werden (=> 
entweder im Rathaus abgeben oder 
gegen Vorlage des Wahlscheins neue 
Stimmzettel aushändigen, alte 
vernichten lassen und im Wahllokal 
(neu) wählen lassen) 



 

 Ein Wahlscheinwähler muss den 
Wahlschein und Personalaus-
weis/Reisepass/ (oder persönlich 
bekannt) vorlegen. 

 

 Der Wahlschein ist einzubehalten und 
als Paket siehe 5.8 der Niederschrift 
zu verpacken. 

 
 Die Zahl der Wahlscheinwähler ist in 

der Niederschrift unter Nr. 3.2. c und 
Nr. 4 Kennbuchstabe B1 zu erfassen 

 

 



 

 

 
 
 
Nachdem der letzte Stimmberechtigte seine Stimme abgegeben hat – Uhrzeit 
eintragen. 
 
 



 

Ermittlung der Wähler 

 
Zählung der Stimmzettel und Ermittlung der Wähler 
(Stimmabgabevermerke + eingenommene Wahlscheine). 
Anzahl Stimmzettel + Wähler sollte übereinstimmen.  



 



 

 



 

Zu 3.4.1 Es werden folgende Stapel gebildet: 
 

a) Zweifelsfrei gültige Stimmzettel getrennt nach Wahlvorschlägen 
 
b) Ungekennzeichnete (leer) abgegebene Stimmzettel 
 
c) Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben – Beschlussfassung durch 
    Wahlvorstand 

 
 
Zu 3.4.2 Zählung der Stimmzettel 
 
Stapel a) Zweifelsfrei gültige Stimmzettel werden nach Wahlvorschlag geordnet  
               gezählt. Das Zählergebnis wird unter Nr. 4, ZS I D1, D2 usw.   
               eingetragen. 
 
Stapel b) Leer abgegebene Stimmzettel  

 gelten als ungültige Stimme und werden unter 4. C ZS I eingetragen 

 müssen nicht beschlussmäßig behandelt werden 



 

 
 
 
Stapel c)  Zum Schluss wird über die bedenklichen Stimmzettel Beschluss 
                gefasst 
 : 

 Beschlussaufkleber befinden sich in der WV-Mappe 

 Der Beschlussaufkleber muss immer vom Wahlvorsteher unterschrieben 
und nummeriert werden (Abstimmungsergebnis nicht vergessen) 

 Die Anzahl ist unter 4C  ZSII(= ungültige Stimme) bzw. 4.D1,D2 usw. ZSII 
(gültige Stimme) einzutragen 

 Müssen der Niederschrift als Anlage beigefügt werden 
 
 

 



 

 



 

Ergebnisermittlung – Anzahl der Wahlberechtigten und Wähler 
 

 
 
 

Die Werte A1  A2 und A1+A2 werden von der Abschlussbeurkundung des Wählerverzeichnisses 

übernommen. 
 
Die Zahl der Wähler wird von Seite 5 Punkt 3.2 der Niederschrift übernommen 



 

Ergebnisermittlung – Erfassung der Stimmzettelauswertung 

 

 
 



 

Hinweis: Erhält eine Partei keine Stimmen oder 

gibt es für eine Partei keine beschlussmäßig 

behandelten Stimmzettel, bleibt das 

entsprechende Feld leer. 

 
 

Wichtiger Hinweis vor der Schnellmeldung: 
Unmittelbar nach Beendigung des Zählgeschäfts 
und der Beschlussfassung des Wahlvorstands 
über die Gültigkeit von Stimmzetteln stellt der 
Wahlvorstand das in Abschnitt 4 der 
Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis fest 
und gibt es unmittelbar im Anschluss an die 
Feststellungen mündlich bekannt, auch wenn 
außer dem Wahlvorstand keine Personen im 
Wahlraum anwesend sind. Die Mitglieder des 
Wahlvorstands dürfen das Ergebnis vor 
Unterzeichnung der Wahlniederschrift (siehe unten 
Nr. 2.6) anderen als den in § 64 EuWO genannten 
Stellen nicht mitteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Telefonnummer für Schnellmeldung 45-0. 
Der Vordruck der Schnellmeldung befindet sich in 
der Wahlvorstandsmappe. In die Schnellmeldung 
wird der Ergebnisteil Nr. 4 der Niederschrift 
übernommen. 
 

Neu: Bei der telefonischen Übermittlung muss 
ein Passwort angegeben werden. Dieses 
befindet sich unter Nr. 2 im weißen 
Wahlvorstandsordner  

 
 
 
 



 

 
 
 
Die Niederschrift muss von allen Mitgliedern des 
Wahlvorstandes unterschrieben werden. 
 
 
 



 

 
Verpacken der Wahlunterlagen und Übergabe 

 
 
 



 

 
Zu Nummer 5.8 

 Die unter a) – c)  genannten Stimmzettel-
pakete müssen versiegelt werden 
(Inhaltsaufkleber und Siegel befinden sich in 
der Wahlvorstandsmappe). 

 

 Die unbenutzten Stimmzettel können 
unverpackt in den Klappkorb gelegt werden. 

 
 
Zu Nummer 5.9 Übergabe der Wahlunterlagen an 
die zuständige Abnahme 
 
Die Niederschrift mit evtl. folgenden Anlagen 

- Beschlussmäßig behandelte Stimmzettel  
- evtl. Niederschriften über besondere 

Vorkommnisse 
- Beschlussmäßig behandelte Wahlscheine  

ist in der Versandtasche mit den unter 5.8 
genannten Stimmzettelpaketen abzugeben. 
 
Sämtliche sonstige Wahlunterlagen sind ebenfalls 
bei der Abnahme abzugeben. 
Ausnahme: Die Wahlurne bleibt im Wahllokal. 
 
 



 

 
Inhaltsaufkleber Stimmzettelpakete 
 
 
Die Paketaufkleber müssen nicht unterschrieben werden. 
Die Pakete müssen versiegelt werden. 
Blaue Verschlusssiegel befinden sich in der  
Wahlvorstandsmappe.



 

 
 
Den Aufkleber Versandtasche entsprechend ausfüllen und 
unterschreiben 
 



 

Vielen Dank für 

Ihre 

Aufmerksamkeit 

und viel Erfolg 

am Wahltag. 


